
 
Die Beantwortung der Anfrage erfolgt/e 

 im Mitteilungsblatt an die Stadtverordneten Nr.: 
 in der          Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder am: 

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer         Sitzung am                                 
den empfohlenen Beschluss mit  Änderung(en) und  Ergänzung(en)  gefasst  nicht gefasst.  
 
 
F.d.R.d.A. 

 Anfrage   Antrag    öffentlich 
  nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 627/08 

an die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder zur Sitzung am:   17.04.2008 

Beantwortung:  mündlich 
  schriftlich 

Einreicher: 
Fraktion 
Offene Liste  DIE LINKE. 
 
 
 

Eingangsdatum: 03. März 2008 

  

Zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
  Finanzauschuss 
  Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
  Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
  Personal- und Rechnungsprüfungsausschuss 
  Vergabeausschuss 
  Bühnenausschuss 
  Ortsbeiräte / Ortsbeirat: 

 
Betreff:   Aufhebung des Beschlusses Nr.  17/02/03 
 
 
 

Inhalt (beim Antrag Beschlussentwurf und Begründung): 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 17/02/03 vom 11. Dezember 2003 zur Überprüfung der 
Stadtverordneten wird aufgehoben. 

 
Begründung:  
In der Berichtsvorlage Nr. 582 wird nach der rechtlichen Würdigung der Konsequenzen der Überprüfung ausgeführt: 
 
„... Die Stadt Schwedt/Oder als Arbeitgeber wird daher von weiteren Anfragen bei der Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik zukünftig absehen. 
 
Die Regelungen in den §§ 20 und 21 jeweils Abs. 3 Satz 3 im StUG treffen auch für die Stadtverordneten und Angehörigen 
kommunaler Vertretungskörperschaften zu. Damit wäre auch der Stadtverordnetenversammlung zu empfehlen, den  
Beschluss Nr. 17/02/03 vom 11. Dezember 2003 zur Überprüfung der Stadtverordneten aufzuheben.“ 
 
Der obige Beschlussentwurf folgt dieser Empfehlung. 
 
 
 
 
 
 
Groß 
Fraktionsvorsitzender 
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